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Fehlgeschlagene Dekolonialisierung 
Grenzen von Anwendbarkeit und Durchsetzbarkeit 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker am Beispiel 
Ost-Timors 

Das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker hat, abstrakt formuliert, 
allgemeine Geltung. Sobald aber das Prinzip in seinem tatsächlichen Anspruch 
konkretisiert wird, beginnen Kontroversen in der Völkerrechtslehre. Dies zeigt 
exemplarisch der Fall von Ost-Timor. Das Selbstbestimmungsrecht gilt als 1II1-

geeignet für die Konfliktregulierung . 
Die Red. 

1. Der Fall Ost-Timor 

Die Ost-West Teilung der Inse l Timor reicht in die Epoche der Kolonialisierllng 

zurück. Im acht~ehnten Jahrhundert beanspruchte Portugal die östliche Hälfte Ti­

mors als Kolonie, während die Niederlande ihre Macht im Westen festigten. I ) 949 

wurde West-Timor Teil des unabhängigen Staates Indonesien. Die Generalversamm­

lung (GV) der Vereinten Nationen (VN) verlieh Ost-Timor 1960 in der Resolution 

1542 (XV) vom 15. 12.1960 den Status eines Hoheitsgebietes ohne Selbstregierung 

nach Kap. XI, Art. 73 der Satzung der Vereinten Nationen (SVN). Portugal aber 

beh andelte Ost-Timor in den folgenden Jahren weiterhin als Teil seines Staatsgebie­

tes und vernachlässigte seine Kolonie in erheblichem Umfang, so daE die Entwick­

lungsziele des Arr. 73 SVN nicht erreicht wurden.' Die VN verurteilten in einer 

Reihe von Resolutionen die portugiesische Vorgehensweise.J 

Nach der Nelkenrevolution 1974 änderte die porrugiesische Regierung ihre Koloni­
alpolitik. Sie erlieE zwei Gesetze mit Verfassungsrang, in denen sie das Selbstbestim­

mungsrecht und das Recht auf Unabhängigkeit der Gebiete unter portugiesischer 

Verwaltung formell anerkannte.< Daraufhin bildeten sich in Ost-Timor verschiedene 

politische Gruppierungen. Die UDT (Uniao Democrauca de 7imor) trat für eine 

Förderation mit Portugal ein, die allmählich zur Unabhängigkeit führen sollte. Die 

politisch linkso rientierre Gruppierung FRETILIN (Frente Revolution/ma Timo/· 
Leste), die die weitreichendste Unterstützung in der Bevölkerung fand, strebte nach 

I Defen, Timor E<t. Lc Genoclde Oubl.': ( 1992), S. } , ; Lawrcncc, in : ßcrnh,rdt (ed.), EPIL, [n"olme", 12 

(1990) , s. 94 (95)· 
2 Art. 73 SVN Sieht einen eigenen volkcrrcchdichcn St:ltUS für Kolol1len vor. D:lS Gt:bltt Wird vOll dem der 

KoJoOlaJm;1.chl abgesondert lind hlh als volkerrcch tllch t:lgcncs Territonum; Fastcnrmh, In: Slmma 
(Hrsg.), Charta der VN, Kommentar (1 99 1), Rdnr. I; '9747.. ß. waren 90% der Bevolkerung Ost-Timo" 
Analphabeten; Alloo2J /Add. 1,20.11. '97)' P,u'.l5· 

.\ U.a. A/Rcs/1699 (XVI ) v. '9.12. '96" IS07 (XV II) v. '4.12.1962 und schli<!lIich '94 (XXIX) v. 
'3 . '2. '974, in der die VN die Anderun); der POrtugIesischen Kolondpoliuk begruß.n . 

.; Diario do GovcrllO, 17.7. 1974, I. Se nc N r. 174 und Drano do Governo, 17· 7· 1975, I. Serie Nr. 163 . 
• bgcdr. bel: Krie ge r, Ca51 T,mur an d the International Communlty (1997). S.)4 . 
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294 ren Gibraltar'l, die Westsahara'.., Eritrea'!, mit Einschränkungen auch Palästina'6 

sowie die Falkland-Inseln ". 
In tatsächlicher Hinsicht gibt es einige Parallelen. Insbesondere ist die Situation in 
der Westsahara und in Ost-Timor wegen ihrer bis in die siebziger Jahre dauernden 

kolonialen Vergangenheit als spanische bzw. portugiesische Kolonie vergleichbar. 
Beide Kolonialmächte waren in dieser Zeit grundsätzlich bereit, di~ Dekolonialisie­

rung durchzuführen, befolgten ihre Pflichten aber nicht konsequent. Die jeweiligen 
Nachbarstaaten, Marokko und Indonesien, machten territoriale Ansprüche auf das 
Gebiet geltend und setz ren schließlich mi.litärische Gewalt ein, um die faktische Lage 

zu ihren Gunsten zu verändern. Hierdurch wurden die Dekolonialisierungsprozesse 
abrupt unterbrochen. Auch der geopolitische Rahmen ist ähnlich, da beide Gebiete 

wirtschaftlich und strategisch bedeutend sind. Die Küstenlage vermag einen An­
spruch auf eine ausschließliche WirtSchahszone zu begründen. ,8 Die USA und 
andere westliche Staaten unterstützen sowohl Indonesien als auch Marokko. '9 

Auch auf der rechtlichen Ebenc ist die Argumentation in allen Fällen ähnlich. Wäh­
rend sich die eine Konfliktpartei darauf beruft, daß die Dekolonialisierung zur 

Unabhängigkeit ihres Volkes führen soll, verlangt die andere Seite - zumeist der 
politisch mächtigere benachbarte Staat, der historische Titel über das Gebiet bean­
sprucht - ebenfalls auf Grundlage der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts die 
Integration in ihr Gebier.>O Die Konflikte verdeutlichen das Spannungsverhälrnis 

zwischen den Prinzipien der territorialen Integrität und der Selbstbestimmung. 

111. Der rechtliche Gehalt des Selbstbestimm,mgsrechts der Völker 

Das Selbstbestimmungsrecht beansprucht in der gegenwärtigen Völkerrechtsord­

nung rechrliche Geltung und stellt nicht nur einen politischen Programmsatz dar." 
Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat die Bedeutung des Selbstbestimmungs­
rechts als eines der wesentlichen Prinzipien des modernen Völkerrechts mit einer 
Wirkung aga omnes bestätigt." Aus der historischen Entwicklung des Selbstbestim-

I} Casse.se, Sdf·De[ermin~l.lion of Pcoples (1 .99 5), S,lo6 f.j die V flihn:n Gibraltar In der Liste der Ko-
h{' lts gehl et~ ohne Sdb.slrC'gicrun~ nach Art. 7} SV. ; 1Jerlidend: Le vie. The St;lluS of Glbrlhar (198}); 
MorrislHaigh, Bril.lin. Spam :\nd Glbralt::tf ( 199 1). 

'4 Ven d end , Okcre, lCLQ ,8 ('979),5 . 195-) U; R;edd, GYIL '9 ('976), 5.405-44'. 
I S Ocr Ein.satz der VN luhne z.u einer Losung des Konflikts um Eritrea. Das Land wurde nach Durchfuh ­

rung l'ines Referendums unter VN-Ubcrwachung ;:'Im 1.7.4.199) ullabh:l.ngig,; AdG 199}. }7861 L; 
vertiefend Goy, A.F.D.1. J9 (t993). S. H 7-JS6; PCll.'rS, Da!5 Gl'bict5rcfcrcndum:m Volkcrrechl (199S), 
5. "!-'46. 

16 Bowring. In : CHR. (Hrsg.) (pn. u), S. 165 ; Casscsc (rn. 1 J), S. 206 sicht die Verglelchharkelt mit der 
Situation OSl-Timo('!\: in dem Anspruch auf Selbsthestimmung ge~enubcr Fremdherrschaft; Hilpold, Der 
Osttllllo r- J':':t.I1 ( 1996), S. 71. 

17 Siche IlI erz.u Franc::k , New York Univcr5ity Joum31 of [nterml.lio na! L'1.W :md Politics 8 (1975), S.»! 
(l7lr384); ;luch du~ Falkbnd-Insdn werden aur da Laste der HohcLtSgcbu:·te ohoe Selbstfcgicrung nach 
Art.7J 5V gofuhrt. 

,8 F .. ,nck (F". 17), S. ))4. 
'9 f;dpold (Fn . ,6), 5. 7>; Rig.ux. ;n , CHR (H rsg.) (Fn. 11), 5. ,671. 
10 Cusese (r n. I J). S. 206120911 ... .I.::.uh.J5; Franc.k (Fn. 17), S. JJ4/ )69. Die Argu[)lem:nion Wlcd auch Im 

Fall P;l!;U>tllllS vQ rgehrJ.chl. Belsplelswcise benan sich Ts-rael daraur, dall di~ ar;,haschcn Pal3Slinenscr "hr 
Selbstbeswnmungsrccht mit Grundung Jor&lnlenS ausscubt h:men ; Stellungnahme Yehuda Slums vor 
den VN J980. GAOR, XXXVth Sess ion. Plenary Meetings, n1h Meetmg. ! . 11 . 1980. S. I)18 p:u as. 
10 8- 109. 

1J Cnslescu. Sel(MDeterminauon. E/CN. ",/Sub. z/404/ Rev. I, S. 2) L, para. 154 ; E. Klein , D:15 Selbstbesnm­
mun g:srcl'lH der Volker und die Jeu t.Sche Frage (1990). S. H ; Pomerance, Self-Dclem1illauon In LJ.w and 
PraC!lce: The New DOClrinc in the I1Ited I :Hions (198!). S. 71; ablehnend : Pansch, In : Wolfrum 
(Hrsg.), Handbuch Vereinte Nationen (1991), S. 747 Rdnr. 11 . 

1.2 Opinion on the Legoll Consequences ror St:ues of the Contlllued PrCsencc of Sourh Arric ... in Namibia 
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sofortiger Unabhängigkeit. APOD TI (Assaciacaa Papular Demacratica de Timar) 

trat für eine Vereinigung mit Indonesien ein.5 Eine Übergangsregierung und ein 
portugiesischer Hochkommissar sollten allgemeine, geheime, gleiche und unmittel­
bare Wahlen Zu einer Volksversammlung, die über die Unabhängigkeit Ost-Timors 
hätte entscheiden müssen, für den OktOber 1976 vorbereiten. 
Im August 1975 brach ein Bürgerkrieg zwischen den ost-timorcsischen Partcien aus, 
auf Grund dessen die portugiesische Verwaltung die Kontrolle über das Gebiet ver­
lor. Am 28. 1 l. 1975 gab FRETILlN, das den größten Teil des TerritOriums kontrol­
lierte, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung ab.' Kurz darauf erklärte eine 
Koalition der anderen Bürgerkriegsparteien die Unabhängigkeit Ost-Timors und die 
gleichzeitige Vereinigung mit der Republik IndonesienJ Am 7.12.1975 marschierten 
indonesische Truppen in Ost-Timor ein. Am 31.5. 1976 trat eine Volksversammlung 
in Dili zusammen, die sich für die Vereinigung mit Indonesien aussprach.' In einem 
formalen Akt am 17.7.1976 beschloß das indonesische Parlament den Beitritt Ost­
Timors als 27. Provinz Indonesiens.' 
Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Indonesien und FRETILIN hiel­
ten bis 1978/79 an. Bis 1984 sollen 200000 der 650000 Einwohner Ost-Timors in 
militärischen Auseinandersetzungen mit der indonesischen Armee sowie durch Epi­
demien und Hungersnöte zu Tode gekommen sein. '0 1985 initiierte die VN­
Menschenrechtskommission das vertrauliche Verfahren der Resolution 15°3 des 
WinschaflS- und Sozialrates. " Weite Teile der Bevölkerung leisten bis heute aktiven 
oder passiven Widerstand gegen die Einverleibung. U 

II. Unbewältigte Dekolonialisierungsprozesse 

Einige andere der ungelösten Konflikte der Gegenwart spielen sich vor einem ver­
gleichbaren Hintergrund ab, auch wenn die Fälle fehlgeschlagener Dekolonialisie­
rung jeweils erhebliche historische Besonderheiten aufweisen. Zu Beispielen solcher 
Konflikte, die die eigentliche Phase der Dekolonialisierung überdauert haben, gehö-

5 A/IC:)23/Add. I,:W. 11. 1975. paras. 11-16. 
6 AdG 1976, 1.0)06. Albanien, B('nin, Angola, Guinea, Guine;l - Bissau, Kambodscha, Kap Verdc, Laos. 

Moz:tmbiquc, Nordkorc;:\, 5;)0 Torne und Princ'pe, Tansania, VIetnam, die Volksrepublik ChLna und die 
Vol.ksrepublLk Kongo crbllnten die Demokr:ltische Republik OSi-Timor an, 4. B. Stellungnahme des 
Venreters Mozambiques, SCOR, 31St Year, 191Hh Meeting, 20.4.1976, para. 15. 

7 Joint Proc!am,uion by APODETI, UDT, KOTA and lhe Panldo Trabilhlsta, Balu!;lde 30. 11. 1975, 
AlC.,/SoS. 

8 Rcpon of the Secr(·t:uy-GenNaJ in Punu:lrlcc of Sccurity Councd Resolution J89 (1976), S/12106, An-
nex, 22. 6.1976, paras. 4/6. 

9 AdG 1976,20307/20389. 
10 Tht: Europa World Year Book 1994, Vol.lh, S. 146J (1465); Lawrcnce (Fo. I), S. 95. 
I [ EleN. 4h985/SR. 4J/Add. I, S.l para. f; das Verfahren ziele nicht aui die Pru!u:lg von Verkti',ungen im 

konkrett:n Fall, sondern auf die Ermittlung cifles Geflechts syqem:ui!\ch begang(~I1(,(, .~chwt'rt.'r und 7.U­

vcrlass ig be2.t"ugter Ml:n-;chl·nrcchtsH'rletZungt.'n. 
12 Comml53io n on Human Righrs. Report of [he Secrerary-General on [he Situalion in East Timor, 

J I. I. L99h E/CN. 4/1995/72; Adit)ondro, in: C IIR (Hrsg.), [ntemat.ional Law and the QucslLon of [ast 
Timor (1995 ), S. 50 (53); anlaßlich der Parlamentswahlen In fndonesicn bm es am 29· 5· 1997 zu schwl'ren 
Aus~chrcitunge n, die auf SeLlen der Tlmoresen nilch Anbalwn von Re:lfcr nvischen 14 und 21 Totl'n 
fordcrten. 
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mungsrechts können drei potentielle Rechtsträger hergeleitet werden. Ausgehend 
vom Beginn der Entwicklung des Rechtes aus dem institutionalisierten Minderhei­
tenschut" im Völkerbund, sind Minderheiten in einem ethnisch fremden Staatsver­
band Träger des klassischen Selbstbestimmungsrechts der Völker. Weiterhin gehören 
zu den Rechtsträgern die Kolonialvölker. Schließlich ist aus dem Gedanken der 
Abwehr von I'remdherrschaft, der dem Selbstbestimmungsrecht immanent ist, der 
dritte potentielle Rechtsträger ableitbar: das Staatsvolk eines bestehenden Staates ist 
Träger des Rechtes, wenn der Gesamtst.at unter Fremdherrschaft, z. B. im Fall der 
Annexion, gerät. lJ 

Angesichts dieser verschiedenen Träger spaltet sich auch der Inhalt des Rechts in 
unterschiedliche konkrete Ansprüche auf. Sie werden den zwei Anwendungsberei­
chen des Selbstbestimmungsrechts zugeordnet: Der äußere ist gegen andere Völker­
rechtssubjekte gerichtet, und der innere zielt auf die Verhältnisse im Staat. Das innere 
Selbstbestimmungsrecht kann in das Recht zur freien Wahl der eigenen Regierung, 
den Minderheitenschutz und die frage der sraatsinternen Demokratie untergliedert 
werden, während das externe Selbstbestimmungsrecht das Recht auf Nichteinmi­
schung und auf Gründung eines eigenen Staates, insbesondere auf Dekolonialisie­
rung umiaßt. Unbestritten sind Inhalt und Umfang der Ansprüche auf Nichteinmi­
schung und Deko lonialisierung sowie das Recht auf freie Wahl des po1.itischen 
Systems. '4 Umstritten aber sind Gehalt und Ausmaß der Rechte der Minderheiten 
und der Rechtsnormchara kter des Rechts zur demokratischen Willensbildung im 
Staat." Das Recht auf Gründung eines eigenen Staates steht jedenfalls Kolonien, 
Treuhandgebieten und anderen Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung i. S. des 
Art. 73 SVN zu.'6 Die Begrenzung ist durch die Bedeutung des Grundsatzes der 
territOrialen Integrität der bestehenden Staaten zu rechtfertigen. Demgemäß haben 

die VN in der Dekolon.ialisierungsresolution GVRes '5 [4 (XV) vom 14. Il. 1960 
zwar ein Recht auf Unabhängigkeit von Kolonialstaaten, aber kein Recht auf Sezes­
sion begründet." In Einklang mit der VN-Praxis kann der Anwendungsbereich des 
externen Selbstbestimmungsrechts abcr auf andere Gebiete ausgedehnt werden , die 
geopolitisch abgrenzbare Bereiche bilden und deren Einwohner nicht an der Regie­
rung innerhalb der Region oder des Staates beteiligt sind, so daß sie tatsächlich den 
Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung gleichzustellen sind. Zur Ermittlung letzterer 
Gruppe kann auf die GYRes 154 r (XV) vom 15 . 11. 1960 zurückgegriffen werden, ' 
Mit der Staaten praxis vereinbar erscheint auch die Annahme, daß das Sezessions­
recht als self-help ,.emedy zuzubilligen ist, wenn der Sezession Unterdrückung durch 

(Soulh West Africa) nOlw,msc:mdmg Security Council ResolutIon 276 (l970). I.C.j. Rcp0rl s 1971, S. 16 
(} 1 P.1nl.12}; Western $:1.I1;1r:1, Advisory OpmlOn. I.C.j. Reports '975. S. I..:. () I-)} p:lras. 54-59); E;ast 
'firner, jud~ml'm . I.C.j. Rl'pons 1995, S. 90 ( 10 2 para. 29)' 

1 } Dochring nach Art. I, in: Slmm:J (Fn. z). Rdnr. 2?-} L 

2. Doehring (Fn, 2)). Rdnr. 3'- . 8. 
25 Doehnng (Fn.2}), Rdnr. 4?-H; Peter:; (Fn.,s), S . .:t8 i'-4F; vor <I..IIem franck. AjlL 86 (1992), 

S. 46-9 1. 
26 Crawford. Crcatlon of St;ltes (I979). S. 92-!}l1 ; fur eine Anwendung jens('i ts der Dekolenialisierung 

Docbnng (rn, 2)), R<lnr. 48. 
27 .. ~ . Any :lttcmp~ aimed :It Ihe p:;mi.d o r [CH.11 uisruptio ll of n.Hien.l l unilY .l nd rhe tt'mtonallntt'gri~y of:t 

co untry is Inl.:ornp:mble with the purpOS('s .md princplplcs of {he Ch.:lrtl'r ef Ih\.' Umttd Natiuns ..... 
A/Res 1514 (XV) vom 14.12. 1960 ; KSZE~Sch lu ß:lktl! \'on Hclsinlkl, Prini.'.lp Vll, Korb I, Bulletin der 
Bunul'sreglcrung 19n . 968 (970)i not.:h in der Charta von bns WIrd im Rahmen der KSZE die Bedeutung 
der tcrritQri,llell 1.nlegm3t der Staaten betont , EA 1990, D 6S6 (658) ; H<l.lp,·nnl Schdfl::r, Sdf-Detcrml­
nation 11"1 ~hc (.\ World Order (1'91), S. 74- 76; POlJ1er~ncc (Fn, 21), S. 68 . 

2S Cnrw foru (Fn. 26), S. 92 - 94/ 11 6 r,j S. 101 mit dem ßeispLcl B:lngladcsh; Disscllllng Opinion Judge Fit%.­
l1uunce, l.C.j. Rcpons '971 (Fn. 22), S. [6 (296 para. 12J), fur SiJd-West Afrika; eine z.uC\J~khaltende 
ßewertul16 nimmt Higgms, in : Brolm<l.nn el <1.1. (Hrsg.), Peoples <l.nu MJnorlties in Intern<l.t.ional Law 
(199)), S.)J "or. 
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erhebliche Menschenrechtsverletzungen vorausgegangen ist'9 oder wenn es um die 
Wiederherstellung eines früheren, völkerrechtswidrig beseitigten Territorialzustan­
des geht. lo N achdem der Dekolo nialisierungsprozeß weitgehend abgeschlossen wor­
den ist, steht heute wiederum dieselbe Ausgangsfragestellung wie zu Beginn d ieses 
Jah rhunderts nach der Rolle der Minderheiten und der Grenzen eines Rechts zur 
Sezession im Zentrum des Selbstbestimmungsrechts. l ' 

IV Fehlende Anwendbarkeit des Rechtsprinzips oder mangelnde 
Durchsetzbarkeit des Anspruchs in der Staatengemeinschaft? 

Obwohl das Recht auf Selbstbestimmung von Kolonien also allgemein anerkannt ist, 
ist es verwunderlich, daß einige der schwelenden politischen Konflikte gerade ehe­
malige Kolonien betreffen , in denen eine Konfliktlösung mittels rechtlicher Instru­
mente bisher nicht erreicht werden konnte. Die Erklärungen für dieses Phänomen 
sind unterschiedlich. Kritische Stimmen führen die Diskrepanz auf Mängel in der 
herrschenden Konzeption des Selbstbestimmungsrechts der Völker bei der Abwä­
gung mit dem Grundsatz der territorialen Integrität der Staaten zurück,;' während 
andere auf den fehlenden politischen Willen abstellen. ll 

Die portugiesische Völkerrechtlerin Escarameia eriäutert am Fall Ost-Timors kon­
zeptionelle Mängel des Selbstbestimmungsrechts. Definitionsansätze griffen vo r 
allem auf die historische Entwicklung des Rechts zurück und orientierten sich an der 
oft auf den Einzelfall bezogenen Staatenpraxis der VN. Zugleich sei diese inhaltliche 
Auslegung eng verknüpft mit den politischen Vorstellungen der Rechtsan wender. So 
habe die sowjetische Völkerrechtslehre das Selbstbestimmungsrecht als logische 
Folge des Marxismus-Leninismus in Abgrenzung zum bürgerlichen Prinzip der Na­
tionalstaaten beschrieben", während Autoren auS Ländern der Dritten Welt das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker auf die Dekolonialisierung hätten beschränken 
wollen. li 

Die Unsicherheit in der Anwendun g des Selbstbestimmungsrechts resultiert laut 
Esca,ameia daraus, daß trotz der Einzelfallsituationen versucht werde, das Konzept 
unter dem Gedanken der Freiheit von Fremdherrschaft zu generalisieren. Es sei aber 
zu bezweifeln, daß diese Gemeinsamkeit ausreiche, die Geltung eines einheitlich 
anwendbaren Rechtsprinzips zu begründen. ;' Durch die in der Literatur weitver­
breitete Aufgliederung in mehrere unterschiedliche Ansprüche führten die Autoren 

19 Hilpold (Fn. 16), S. ~9; Thu rc r, in: NcuholdJStmma (Hr!l'g.), Ncucs curopa..schcs Volkcrrecht nJ('h dem 
Eode des Ost-West-Konfliktes, S. 43 (50); rur ein Srzcssiomrech(, Wl'nn der ~UHCrSt J3t d ie Ar.~pr uch(' 
eines Volkes auf !'"cilll,; k ulLU reUen Rcchre und seine Autonomie nicht crfiilh, Murswlck, In : Tomu:;..: hac 
(H rsg.), Modern L:lW of Sclf-De tcrmin :Hion (1993), S. }8. 

30 C:lssese (Fn. IJ), S. 90; Thürer (rn . 29), S.43 (45); zu den Fallen , in denen die Stlatenpraxis in diesem 
Kontex t BCl.ug auf das Selbst bestimmungsrecht genommen hat, gehören Afghanistan (z.. B. Parliamen­
töl ry Und('r-sccn:tuy of SI ölte, lCO, HC Debs., .... 01.93, co!. 1214: J 3· 3. 1986, B Y I L S 7 (19$h ~ . ~ . S 1 4) 
und die Baltischen Statuen (Mini-'i lt'r of State, FOC, Hl. Dcbs., .... 01. 5°2., t.~ol. 179: 29. 11. 1988, BYJL 19 
(1988). S. 447). 

}I Vertiefend Oeler, ZaoRV SI (1992), S. 741-780. 
J2 CölSSc:-sC (Fn. I}), S. 206; Esc:n:unciJ , Formation of Concepts in Imcrn:nionil l LöltV (1993), S. 92-94" 10 Li 

Ofu:Hey-Kodjoe, Th c: Princlple of Self-Dclerminat.ion Ln IntcrrmdonaJ L:lw CI?77}. S. VII ; auf die recht­
lichen Scbwierigkeiten der Anwendung im Einzelfall weise :'l uch Koskenniemi, rCLQ 43 (1994). S. 241 
(>64) h;n. 

H U.a. Bowring (Fn.1 6). S.16}f.; HilpolJ (Fn . 16}. ~ · 78. 
H Z. B. Tunkin, V61kerreeht der Gegenw;m (1963), S. 36. 
35 Zu dieser Diskussion: Umo~uri k c, Self~De(erm i n:lt ion in (mern:Hional Law (1972), S. '97· 
36 Escarameia, in: CHR (Hrsg.) (Fn. Il ), S. 126 Li EscaramCL.1 (Fn. )2), S. 70. 
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unter einem Namen sehr unterschiedliche Fälle zusammen. Damit setzten sie sich 

der Gefahr des Zirkelschlusses aus, daß das Selbstbestimmungsrecht so unterschied­
liche bille erfasse, daß nicht mehr von einem Rechtssatz gesprochen werden könne. 
Zudem sei das Selbstbestimmungsrecht aus der politischen Sphäre entnommen, ohne 
hinreichend rechtlich durchdacht gewesen zu sein. Bis heute sei die Interpretation 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker von einer Vermischung des nationalisti­
schen Gedankens der Entstehung von Nationalstaaten, wie er in der Entwicklung 
des 19.Jahrhunderts zum Ausdruck kam, mit dem individualistischen, von Rousseau 
abzuleitenden Streben nach der ursprünglichen Eigenheit eines Volkes bestimmtY 
Daher sei das Selbstbestimmungsrecht eine abstrakte Regel mit einem Grad hoher 
Allgemeinheit, das ohne viel Nutzen zur Lösung konkreter Streitfälle geblieben sei.)8 
Gerade im Fall OsteTimors hätten die unterschiedlichen Bedeutungen, die dem Be­

griff des Selbstbestimmungsrechts zugemessen wurden, und die nur vage Definition 
in der SVN den Entseheidungsprozeß in den VN erschwert. Wegen der Abstraktheit 
des Begriffs hätten keinerlei operative Konsequenzen aus dem Selbstbestimmungs­
recht der Satzung der Vereinten Nationen gezogen werden können. lndonesien habe 
eine Bandbreite juristischer Argumentationen zur Verfügung gehabt, um seine Akti­
vitäten zu rechtfenigen. J9 Der abstrakte Gehalt der VN-Resolutionen habe jede 
reehrlich mögliche Assoziation erlaubt und zu einer Verschiebung der Betonung 
vom politischen Kontext der Selbstbestimmung über humanitäre Fragen hin zu rei­
nen Verfahrensfragen, z. B. den Guten Diensten des Generalsekretärs'o, geführt." 
Auf Grund der vielfältigen Bedeutungen des Selbstbestimmungsrechts und der dar­
ausfolge nden Ambivalenz im Gebrauch sei es für die politisch stärkere Partei leicht 
gewesen, das Konzept in der Praxis völlig unwirksam zu machen." 
Dieser Interpretation steht die verbreitete Ansicht entgegen, daß der fehlende poli­
tische Wille zur Durchsetzung der berechtigten Ansprüche Grund für die Situation 
in Ost-Timor gewesen sei. Das Prinzip der Selbstbestimmung sei gerade im Dekolo­

nialisierungskontext durch die Rechtsprechung des IGH hinreichend rechrlich kon­
kretisiere, um ein klares Urteil liber die Rechtswidrigkeit des indonesischen 
Vorgehens zu erlauben. Die fehlende KonAikrlösung in Ost-Timor sei allein auf ein 
politisches Versagen der Staatengemeinschaft zurückzuführen. <J 

V. Die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts im Fall Ost-Timor 

I. Völkerrechtswidrigkeit der invasion und »inkorporation« 

Indonesien behandelt Ost-Timor a.ls eigenes Staatsgebiet, während Portugal am Fort­
bestand seiner Vcrwaltungshoheit festhält. Die indonesische Regierung hat die 
Invasion und »Inkorporation« als einen Vorgang der freiwiJ Ilgen Vereinigung darge­
stellt, den das Volk VOn Ost-Timor verlang! habe. Zwar beruft sich lndonesien zur 

37 Ko,k,nn;('m; (l'n.p), S, '41 ('4j fhjo). 
3S Ese".mc;" Ln: CflR (Hrsg.) (Fn. )6), S. "3. 
39 E,carame;" ;n: CHR (Hrsg,) (Fn . )6), S.I)9: bemme;. (Fn.p), S. 'Cl. 
40 Umt:r GUlen Dlen:Hcn werden die Bemllhungen einer Dmtpanci yerSl,1!1d~n, die Sueitpaneit'n 7.U einer 

frie.,'cllirhtll Losung ihres Streites:tu bl'wcgt:n, 2. . B. durch du! Her.;,tcUung vun Kontakten oder die Bercit­
SlCI!UIlj!; von Moglichkcifl'n, die Verh3ndlulli;~~n durdn:ulullr(·n; Siehe Fr~nckJNolte, In: RoberrslKings­
bury (cd.), UnlteJ N:l.tlOnS, Divlded World (1993), S. LU J82. 

41 Esc.a raml'ia, m: CIIR (Hrsg.) ("Fn. 36), S. J 41 t. 
4' b emme;., ;n: CI IR (H"g .) (Fn. )6), S. 'jo. 
4-' U. a. Bo",,;ng (Fn. ,6), S. ' 6) f. 
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Rechtfertigung der Einverleibung Ost-Timors auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, aber eine Überprüfung der Argumentation zeigt, daß Indoncsien nicht nur 
gegen das Gewalt- und das Interventionsverbot, sondern auch gegen das Selbstbe­
stimmungsrecht verstoßen hat. Die indonesische Vorgehensweise ist völkerrechts­
wid.rig und auf Grund der Verletzung fundamentaler völkerrechtlicher Normen 
unwirksam ..... 

aj Die Invasion als Verstoß gegen Gewalt- und Interventionsverbot 

Das allgemeine Gewaltverbot des Art. 2 Abs.4 SVN verbietet jegliche Anwendung 
und Androhung bewaffneter Gewalt zwischen den Mitgliedstaaten der VN. Das 
Gewaltverbot hat sich unter Geltung der Satzung der VN als universelles Völkerge­
wohnheitsrecht ausgebildet" Es gehört zum Kernbestand der zwingenden Völker­
rechtsnormen,6 Soweit das Interventionsverbot deckungsgleich mit dem Gewaltver­
bot die Ausübung milit3rischer Gcwalt erfaßt," ist diese Norm ebenfalls einschlägig. 
Das Interventionsverbot gilt gewohnheitsrechthch und hat seine Gmndlage im Prin­

zip der souveränen Gleichheit der Staaten. Es vcrbietet die Einmischung eines Staates 
in die inneren und äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates unter Androhung 
oder Anwendung von Zwang'! Indonesien hat mit dem Einmarsch seiner Truppen 
unter Ausübung von militärischer Gewalt in ein portugiesisches Hoheitsgebiet ohne 
Selbstregierung gegen beide Verbote verstoßen. Dabei ist es nicht erforderlich, auf 
eine erwaige Staatsqualität der Demokratischen Republik Ost-Timor abzusteHen odcr 
sie als de [acta-Regime zu qualifizieren." Jedenfalls gilt Art. 2 Abs. 4 SVN zwischen 
Indonesien und Portugal, das als Verwaltungsmacht des Gebiets in eigenen Rechten 

verletzt worden ist.5° 
Indonesien rechtfertigt aber den Einmarsch damit, daß am 30. 11. 1975 alle timoresi­
sehen Parteien mit Ausnahme von FRETILIN Indonesien um eine militärische 
Intervention ersucht haben. Die militärische Elnmischung in die inneren Angelegen­
heiten eines anderen Staates kann zwar ausnahmsweise völkerrechtlich zulässig sein, 

wenn sie auf Einladung oder mit Zustimmung der Regierung des betroffenen Staates 
erfolgt." Eine solche Rechtfertigung scheitert abcr im Fall Ost-Timors aus mehreren 
Gründen. Bei einer Intervention auf Einladung im Fall eines Bürgerkrieges kann 
zweifelhaft sein, welche Partei berechtigt ist, die Einladung auszusprechenY Im Fall 
Ost-Timors ist das Hilfeersuchen nicht vom zuständigen Organ abgegeben worden. 
Die Verwaltungsmacht Portugal hatte einen entsprechenden Vorschlag Indonesiens 
abgelehnt'l Im übrigen repräsentierten die koalierenden Bürgerkriegsparteien, die 
eine Einladung aussprachen, nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Vielmehr benö­

tigte die Koalition die indonesische Unterstützung, um eine Übergangsregierung zu 
bilden und aufrechtzuerhalten." 

44 Zur Nichtigkeit als volkcrrechthchl'r Dclilussanktion: Dorr, Die [nkorporatlon :\Is T:ubcstaod der St.l.:l· 
tcn sub',c~s ion (1995), S. 111-127 . 

45 Military and Paramilju,ry AClivitles in :md against Nicaragu3, LC.,I. Rcports 1986, S. J4 (147)' 
46 R;'Inde,l'l.nofcr '1..U A.rt.l ZiH. -4 Rdnr. 48, in: Simm!l (Fn. ~). 
47 fische,r, in: IpSCIl, Volkerr~chr (1990), § Sl Rdnr. 58. 
48 Fische' (Pn. 47). § 57 Rdm. jO f. 
49 So Hdpold (Fn. 16), S. 68 r. 
50 Vgl. Jennings/Watts, Oppenheim's InternatLonallaw. Bd.llr (1992). § 84. S. 275 ((.; tur Fr::lgt! Jes unbc· 

rechtigten Vorwurfs der ponugiesischen Dcrdikuon s i~he unter \/, I,C). 
51 ]enningsl\'V'aus (rn. 50), § 128, S. "!zR . 
p Verdross/SlmmJ, Volkcrrccht ( 1984). § SOL 

n Corrci:\, l.Cj.. eISt! ClHlL'l'rßln g Eas l TImor. Puhtic Sutin):. • .\ I st J;tnu.uy t995. eR 95'}. s. 58, AU:i'/uge 
der mundlichen Verhandlung sind :lbgcdruckt bei K ricgl.:r (rn. 4), S. 377-398 

54 MaII<i, EJIL 4 (1993), S. "J, "9 (1'11.20). 
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Des weiteren hat Indonesien vorgebracht, es habe zur Unterstützung des Befrei­
ungskampfes des abhängigen Kolonialvolkes von Ost-Timor gehandelt, da der 
Dekolonialisierungsprozeß in Ost -Timor durch bewaffnete Auseinandersetzungen 
gestört war. Aber auch diese Argumentation ist nicht geeignet, die indonesische 
Vorgehensweise zu rechtfertigen. Eine RechtSüberzeugung, die militärische Hilfelei­
stungen für ein abhängiges Kolonialvolk als Ausnahme vom Gewaltverbot für 
zulässig erachtet, hat sich im Völkergewohnheitsrecht nicht herausbilden können. SI 

Zumindest solange die rechtmäßige Autorität in dem Gebiet den Prozeß der Selbst­
bestimmung nach Treu und Glauben in dem Maße unterstützt, den die Umstände 
erlauben, müssen militärische Unterstützungshandlungen als rechtswidrige Einmi­
schung in die inneren Angelegenheiten des Staates und als Verstoß gegen das 
Gewaltverbot betrachtet werden.'6 Das Verfahren der Selbstbestimmung war nach 
Portugals Angaben in Ost-Timor angemessen in Gang gesetzt. Die Entwicklungen 
Ende '975 hätten nur vorübergehende Störungen des Prozesses dargestellt.!' Vertre­
ter FRETILINs brachten zudem vor, daß die Intervention Indonesiens nicht gegen 
die Verwaltungsmacht Portugal, sondern gegen den von FRETILIN repräsentierten 
Großteil der Bevölkerung gerichtet war. ss Damit war die Bitte um Unterstützung 
durch die pro-indonesischen Parteien nicht ausreichend , um die Intervention völker­
rechtlich zu rechtfertigen.>? 

b) Die »Inkorporation « als Bruch des Selbstbestimmungsrechts 

Da die Generalversammlung Ost-Timor als Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung nach 
Art. 73 SVN qualifiziert hat, ist das Vol.k von Ost-Timor Träger eines eigenen Selbst­
bestimmungsrechts. Indonesien vertritt nun die Auffassung, daß das Volk VOn 
Ost-Timor bereits sein Selbstbestimmungsrecht endgültig ausgeübt habe, indem sich 
die Volksversammlung in Dili am }o. 5. '976 für eine Vereinigung mit Indonesien 
ausgesprochen habe. Die Mitglieder der Volksversammlung seien durch ein Verfah­
ren gewählt worden, das dem von Portugal vorgesehenen Verfahren des Gesetzes 
7/75 entsprochen habe. Indonesien hebt hervor, daß die Übergangsregierung '976 
mit Nachdruck darum bemüht gewesen sei, Repräsentanten der VN an dem Bei­
trittSverfahren teilhaben zu lassen, um alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
die der "Inkorporation« Wirksamkeit verleihen. Es sei allein Portugal und den es 
unterstützenden Staaten zuzuschreiben, daß alle Bemühungen in diese Richtung in 
den YN-Gremien blockiert worden seien. Die Volksversammlung sei stattdessen 
unter Anwesenheit einiger Mitglieder des diplomatischen Korps und der internatio­
nalen Presse zusammengetreten. Bevor das indonesische Parlament der Integration 
zugestimmt habe, habe es eine Beobachtermission nach Ost:rimor entsandt, die eine 
Mehrheit für eine Vereinigung mit Indonesien festgestellt haben wil.l"o 
Die Behauptung, das Volk von Ost-Timor habe sein Selbstbestimmungsrecht end­
gültig in einem rechtmäßigen Verfahren ausgeübt, hält einer rechtlichen Überprü­
fung nicht stand. Die Voraussetzungen der GYRes 154' (XV) VOm 15 . 12. '960 sind 
nicht erfüllt. Diese Resolution ergänzt die grundlegende GVRcs '514 (XV) vom 
[4 . [2 . '960 zur Dekolonialisierung. Nach Prinzip VI (c) des Annexes der Resolution 

s s C,ss",c (Fn. 1 J) , S. '99; Fischer (Fn. 47), § 57 Rdnr.ll. 
56 .!enn;ngs{\'(f,1tS (Fn . 50), § IJO, S. 445 r. 
57 Correi:l (Fn. 5}). 30lh Janu:t ry 1?9S. eR 95h. S. :q. 
58 R~mos Hona,SCOR, Joth Yea.I', 1864th Mec ting. (5· r.1.l975, para. r33. 
59 M,rre; (Fn . H), S. 219. 
60 Statement co:lde by H. E. Presiucnt Suharto on 7 June 1976 in response. CO the :tdres.s prt's~ntcd by Ih e 

d~lcg3tll\n of th e Provisiona.l Govcrnml'nt u! East Timor, A/J d (09, Annex V, S. 3 f. -;:: Sh .1.097. 
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3 00 I54I (XV) kann ein Hoheitsgebiet ohne Selbstverwaltung die Unabhängigkeit durch 
die Vereinigung mit einem anderen Land erlangen. Prinzip IX fordert hierfür, daß 
das Gebiet einen fortgeschrittenen Stand an Selbstverwaltung mit eigenen unabhän­
gigen politischen Institutionen erreicht hat. Die Integration soll das Ergebnis der 
freien Willensäußerung des Volkes sein, also eines demokratischen Prozesses, der 
unparteiisch geführt wird und auf einer allgemeinen Wahl beruht. Halten es die VN 
für erforderlich, so sollen sie den Prozeß überwachen können. 

Das durch Kämpfe erschütterte Ost-Timor hatte um die Jahreswende 1975/76 kaum 
einen hinreichenden Grad an Selbstverwaltung erlangt. Die Situation hätte freie 
Wahlen lInter VN-Überwachung verlangt6' Die Bildung des Volksversammlung er­
füllte nicht die von den VN aufgestellten Anforderungen. Sie kann nicht als 
unabhängige politische Institution betrachtet werden. Zum Zeitpunkt ihrer Errich­
tung kämpften die indonesischen Truppen in Ost-Timor noch immer gegen die 
Kämpfer der FRETILIN und verursachten hohe Opfer in der Zivilbevölkerung. 
Angesichts der militärischen Besetzung des Landes konnte das Volk vOn Ost-Timor 
sein Selbstbestimmungsrecht nicht wirksam ausüben. Des weiteren war durch die 
Zusammensetzung die Allgemeinheit der Wahl nicht garantiert." Nur fünf der acht­
undzwanzig Vertreter wurden frei gewählt. Der Rest der Volksversammlung setzte 
sich aus zwei Repräsentanten von jedem der dreizehn Distriktsräte und aus zehn 

Häuptlingen und Führern der Stämme und religiösen Gruppen zusammen, die die 
Übergangsregierung direkt bestimmte.') Damit wich das Verfahren zum einen erheb­
lich von demjenigen ab, das Portugal in dem Gesetz 7/75 vorgesehen hatte. Zum ande­
ren wurde die Wahl nicht durch unparteiische Beobachter überwacht. Der von Indo­
nesien entsandten Mission kommt keine rechtliche Bedeutung zu, da im Zeitraum der 
Umfrage indonesisches Militär Ost-Timor besetzt hielt. Repräsentanten der VN nah­
men trOtZ der Einladungen der provisorischen Regierung nicht an der entscheidenden 
Sitzung der Volksversammlung teil. Zur Begründung bezog sich der Sicherheitsrat auf 
seine getroffenen Entscheidungen und damit - entegegen dem Vorbringen Indone­
siens - auf rechtliche Gründe. Zu diesen Gründen zählte, daß der Sicherheitsrat mit 

der Angelegenheit beschäftigt blieb und dall der Sondergesandte des Generalsekretärs 
weiterhin unter seinem Mandat agierte.'4 Hierin ist eine Weigerung des Sicherheitsra­
tes zu sehen, die Anwesenheit Indonesiens in Ost-Timor anzuerkennen und einen De­

kolonialisierungsprozell zu legitimieren, der außerhalb der VN -Mechanismen statt­
gefunden hat" Schließlich ist der indonesische Einwand hiergegen, dem Prinzip IX 
(b) der Resolution 1 54I (XV) zufolge sei die TeiJ,l.hme der VN am Dekolonialisie­
rungsprozeß nicht zwingend vorgeschrieben, nicht stichhaltig. Die Staatenpraxis und 
die Praxis der VN zeigen ein deurliches Muster für die Durchführung eines Dekoloni­
alisierungsprozesses, das freie Wahlen und Referenden unter VN-Übcrwaehung vor­
sieht und das den Charakter eines Völkergewohnheitsrechtssatzes hat." 

Die Ereignisse der Jahre 1975 und 1976 können somit nicht als rechtmäßige Aus­
übung des Selbstbestimmungsrechts betrachtet werden. Vielmehr hat Indonesien mit 
der Integration Ost-Timors lInter Anwesenheit seiner Truppen das Selbstbestim­
mungsrecht des Volkes von Ost-Timor in der Fotm des Rechts eines Kolonialvolkes 
auf Gründung eines eigenen Staates verlerc.t. 

61 Stellungn;lbme des VorSItzenden des YN-DckolonlaJJSICrungs:wsschllssrs, A/AC. 1°9/ 62.3, 11.8. J9lio. 
pm·9; r:"nck, AJIL 70 (' 976), 5.694, (699-701 ). 

62 GuilhaudlS, A. F.D.L 23 (1977), S. 307 (3l4); Lawrence (Fn .l), S·9j· 
63 ACl Number I/A. D. 1976 of ,·Provislonal Govcrnmcnc of Eas t Timor« \'.2.4.1976, S/12106, Appendix, 

5·51. 
64 Note des Prlsldt.'ntcn des Sithcrhcirsraccs v. 21.6.1976, S/12104. 

6) Marre; (h. H), S. 2261. 
66 Franck (Fn. 61),5.701; Petm (Fn. 15). 5. 57-67. 
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Soweit ein Volk unter Fremdherrschaft auf Grund einer vorausgegangenen Anne­
xion Träger des Selbstbestimmungsrechts ist, stellt die Aufrechterhaltung dieser 
rechtswidrigen Inkorporation eine weitere Verletzung des Selbstbestimmungsrechts 
durch Indonesien dar. 67 

c) Vorliegen eines wirksamen, das Selbstbestimmungsrecht verdrängenden 
Gebietserwerbsgrundes? 

Hilfswei se behauptet Indonesien die Existenz eines wirksamen Erwerbstitels für die 
Inkorporation 1975. Eine Argumentationslinie bezieht. sich auf die historische Ver­
bindung zwischen Ost-Timor und Indonesien in der Periode VOr der Kolonialisie­
rung. In dieser Zeit soll Ost-Timor Teil indonesischer Königreiche gewesen sein. Die 
Kolonialmächte hätten die Insel dann im 18.Jahrhundert willkürlich geteilt. Die 
Geltendmachung eines historischen Erwerbstitels beruht auf der Idee, daß wegen 
stark ausgebildeter historischer Verbindungen ein Gebiet, das von Kolon.ialmächten 
beherrscht wurde, dem vorkolonialen Souverän zurückzugeben sei, ungeachtet des 
Selbstbestimmungsrechts·' Solche Argumente haben jedoch nur eine politische und 
keine rechtliche Grundlage. Zudem verlangte der IGH im Gutachten zur Westsahara 
für die Begründung eines historischen Rechtsanspruchs den Nachweis über die tat­
sächliche Ausübung von Staatsgewalt auf dem betreffenden Gebiet. Lehnsbeziehun­
gen und religiöse Verbindungen reichen ihm nicht, einen Titel zu begründen und das 
Selbstbestimmungsrecht des dorr lebenden Volkes zu verdrängen 6 9 Die vor allem auf 
ethnisch-kulturellen Argumenten beruhenden Beziehungen zu Indonesien sind da­
her nicht gee ignet, einen wirksamen Gebietstitcl darzulegen, der das Selbstbestim­
mungsrecht verdrängcn könnte. Gerade die Rechtsprechung des IGH hat in diesem 
Punkt zur Konktetisierung des Selbstbestimmungsrechts und zu seiner rechtlichen 
Anwendbarkeit beigetragen.'c 
Ein weiteres Argument zielt auf die Situation Ost-Timors als Kolonialenklave bzw. 
Mikrostaat. In Ost-Timor fehle es an einer ausgebauten Wirtschaft sowie an Roh­
stoffen, so daß es auf Grund der Rückständigkeit vorzuziehen sei, das Gebiet mit 
Indoncsien zu verei.nigen l ' Hierbei kommen Erwägungen über die Sicherheit und 
Stabilität des Landes und der gesamten südostasiatischcn Region zum Tragen." In 
Fä.llen der kolonialen Enklaven soll das Gebiet nicht als Selbstbestimmungseinheil. 
behandelt werden, sondern in das Land integriert werden, von dem es wirtschaftlich 
und ethnisch völlig abhängig ist. In der Staatenpraxis ist dieses Konzept auf die Fälle 
der französischen und portugiesischen Niederlassungen Ln Indien angewendet wor­
den." Daraus wurde in Teilen der Literatur die Schlußfolgerung gezogen, in OSt­
Timor sei der Gedanke zur Anwendung gekommen, daß Interessen an Frieden und 
Sicherheit gegenüber dem abstrakten Selbstbestimmungsrecht vorrangig seien." 
Diese Rechtsfigur ist als Ausnahme vom Selbstbestimmungsrecht jedoch nur im 
beschränkten Maße anwendbar. Bei größeren und eigenständigeren Gebieten, wie 

67 Casst'sc (Pn. I}), S. n6 f. 
68 jeQnmgs, Thc AcquiSltion o( TerritOry m InlCmation:1! Law (196}), 5. ,6; Shaw. Imemat.ional Law 

(1986), S. 265 ; derartige Anspruche Sind von Marokko ha u glich der \Xl~t.~ahara und vom Irak be z.uglich 
Kuwair$ gellend g('macht worden . 

69 Wc~;(crn Sahara. Ad .... isory üpinlon, l.c.j. Rcpons '9n. S. 12. (68 p.tr<1 . 162). 

70 Bowring (Fn. 16), S. 165; franl·k (Fn.17), S.}69. 
71 Martins, Venretervon KOTA, SCOR, 3cth Ycar. IS65th ~'1L: cting. d •. 11.1975. paras. 61-66. 
72 Anwar Sn.n i, Vertrecer InJon(; .~ lcns. SCOR, 30th Year. ,864th Meeting, 15· 12. 1975, para. 69. 
7) Crawford (Fn. ,6), S. J84 · 
74 Engres. Netherlands lnrernational Law ReVIew 24 (1977). S. 85 (89)· 

3°1 
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J02 Ost-Timor, ist der Gedanke nicht vertretbar. 71 Für eine mögliche wirtschaftliche 
Eigenständigkeit Ost-Ti mors spricht, daß im festlandsockel vor Ost-Timor Erdöl 
und Erdgasvorkommen vermutet werden. Schließlich behauptet Indonesien, Portu­
gal habe das Gebiet derelinquiert.'6 Der Zusammenbruch der portugiesischen Ord­
nung und der Rückzug Portugals 1975 sei der Grund für die indonesische Invasion 
gewesen. Auch wenn Dereliktion ein Gebietsverlustgrund sein kann, ist der reine 
Rückzug aus dem Gebiet nicht ausreichend, eine Dereliktion zu implizieren. Erfor­
derlich ist ein Handeln mit dem entsprechenden animus derelinquendi. Der Wille 
kann zwar aus der fehlenden Ausübung von Staatsgewalt über ein Gebiet für einen 
längeren Zeitraum hergeleitet werden. Proteste des betroffenen St.aates sind aber zu 
berücksichtigen. Eine nur vorübergehende Schwächung der tatsächlichen Ausübung 
der Hoheitsgewalt ist solange nicht ausreichend, einen Verlust der Hoheitsgewalt zu 
begründen, solange eine Vermutung besteht, daß der Staat den Willen hat, die Ho­
heitsgewalt wiederzuerlangen.7' 
Portugal bestreitet, mit animus derelinquendi die Insel verlassen zu haben. Der 
Rückzug auf die Insel Atauro sei notwendig gewesen, da das portugiesische Militär 
nicht in der Lage gewesen sei, den Bürgerkriegsparteien zu widerstehen.?' Ange­

sichts der portugiesischen Bemühungen um eine Konfliktlösung im Sommer 1975 
kann nur VOn einem vorübergehenden Verlust der Kontrolle über das Gebiet gespro­
chen werden. Erst die indonesische Invasion führte dazu, daß Portugal endgültig aus 
Ost-Timor verdrängt wurde. Portugal hat seitdem gegen die »Inkorporation" prote­
stiert." Unmittelbar nach der Invasion brach es die diplomatischen Beziehungen zu 
Indonesien ab. 'c Gegenwärtig kommt Portugal seinen Verpflichtungen als Verwal­
tungsmacht auf Grundlage seiner Verfassung nach und übt seine Funktion als 
Verwaltungsmacht weiterhin vor den VN-Gremien auS. ' 
Indonesicn kann keine wirksamen Ansprüche auf Ost-Timor begründen. Wegen der 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts ist die .Inkorporation« unwirksam. Auf 
Grund des Versmßes gegen das allgemeine Gewaltverbot als einer Norm des zwin­
genden Völkerrechts ist der unter Gewaltanwendung vorgenommene Gebietscrwerb 
Ost-Timors durch Indonesien völkerrechtlich unwirksam" Daher besteht der Sta­
tuS Ost-Timors als portugiesisches Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung fort. 

75 Flliot, ICLQ 27 (1971\), S. 238 (248); Stmpson, Hast1ngs International and Comparallvc L.lw Review '7 
(1994). s. J'J (34')· 

76 Stellungn;thnH." von Nasier. Venrcter Indolll"sims, A/AC . I09/PV 1406,28.7. '992, S.31; sIehe auch 
AUSlrahcns Vorbringen vor dem IGH: Griffiths I.C.J., C:'t.<ie Concerning E:aS l Tunor, Public SlUmg, 6th 
Februrl.ry '995. eR 95/7. S. 4j - 4'1 ; Burmcster. (ebd.), 8th Ft~ b ru;lry 1995. eR 95 /9. S. 8-10. 

77 De Zayas in: Bernhardr (cd. ), EPIL, Insralmt!llt 10 (1987) , S.494 f. 
78 Stellungnahme \'on Quartin-Stlnlos, Venreter Portugals, AI AC. I09/PV. 1406, 7.8.7. f997. > S. 39 f.; Cor­

reia (Fn. )Jj, S. )71)9. 
79 Z. B. Stellungnahme der po r lllgJ csi~chen Regierun b, in: Commission (I n Human Riglus (f n. 12), Annex 

11. 
80 K()mmunique des porwgicsJsch('n Mmislerr:1H.os v. 7.12 . 1975, Sl rl899, Annex. 
81 Art. 7.93 der ponugiesischen Verfassung von 7.7. t989: zur WC1[eq;:\bc von I nform:\lionen nach ArL 73 

(e) SVN: AlsoI214, 9. 6. 1995; Cassese m: LowdFirzmaul"lce (Hrsg.), Fifty Ycan of (he lntermtional 
Court of J u,Stice (t 996), S. 351 (36l ) behaupret auf Grundlage des Weslsahara-Gu tachltns den Rechtss-:nz, 
d<lß die DcreliktiOIl durr!J die alte KolonlaJm:lcht das Gebiet ni cht zu terra nuflws mache. 

82 Dorr (Fn. 44), S. 127. 
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2. Reaktionen deI' Staatengemeinschaft 

Im folgenden muß das Augenmerk auf die Praxis der Staatengemeinschaft gerichtet 
werden. Nachdem festgestellt werden konnte. da.ß die Anwendung des Selbstbestim­
mungsrechts in seinen verschiedenen Ausprägungen zu einer klaren rechtlichen Beur­
teilung führt, bleibt die Frage, ob die mangelnde Bewältigung des Konflikts auf die 
fehlende politische Durchsetzbarkeit des Anspruchs zurückzuführen ist. Zur Proble­

matik der politischen Durchsetzbarkeit tritt ein weiteres rechtliches Argument hinzu. 
Das Selbstbestimmungsrecht ist in der Rechtsprechung des IGH als eine wesentliche 
Norm des geltenden Völkerrechts mit einer \'V'irkungergaomTles anerkannt. Trotzdem 

ist zweifelhaft, ob auf Grund eines Verstoßes gegen das Selbstbestimmungsrecht eine 
selbständige Pflicht der Drittstaaten besteht, die »inkorporation« nicht anzuerken­

nen s ) Daher stellt sich die Frage, inwieweit die VN-Resolutionen den Staaten eine 
Pflicht zur Nichtanerkennung auferlegen. Zur Ermittlung ist neben dem Wortlaut der 

Resolutionen auch die Staatenpraxis heran7.uziehen. 
Zudem könnte die Praxis der Staaten unter Berücksichtigung des Zeitablaufs Aus­
wirkungen auf den Status des Gebietes zeitigen." Auch wenn die Annexion als 
solche keinen Titel mehr darstellt, ist davon die Frage zu unterscheiden, ob ein 
weiterer eigenständiger Rechtsgrund hinzutreten kann. Ein solcher Rechtsgrund 
könnte eine mit Gewa.1t geschaffene tatsächliche Lage, die zu einem veränderten 
Sachverhalt geführt hat, in einen wirksamen Gebietserwerb umwandeln. Ob dies 
angesichts des zwingenden Gewaltverbotes und des Selbstbestimmungsrechts eines 
Volkes überhaupt zulässig ist, ist umstritten." Bejaht man die Möglichkeit z. B. der 
Ersitzung oder eines Titels aufgrund historischer Konsolidierung, kommt der Hal­

tung der Drinstaaten eine wesentliche Bedeutung für die Frage zu, ob ein solcher 
Titel wirksam beg.-ündet worden ist. 86 

a) Ost-Timor vor den VN 

Der Sicherheitsrat hat auf die »Inkorporation. Ost-Timors mit der Verabschiedung 

der Resolution 384 (1975) vom 22. 12. '975 und 389 (1976) vom 22.4. 1976 reagiert. 
In beiden Resolutionen wird hervorgehoben, daß das Volk von Ost-Timor Träger des 
Selbstbestimmungsrechts ist. Ebenso ruft der Rat die Staaten auf, die territoriale 
Integrität Ost-Timors zu respektieren, und fordert die Regierung Indoncsiens zum 
Rückzug ihrer Truppen aus Ost-Timor auf. Auch die Generalversamml.ung hat sicl1 

mit dem Fall Ost-Timor beschäftigt. In der Resolution 3485 (XXX) vom 12. 12. '975 
wird, anders als in den Sicherheitsratsresolutionen, auf Art. 2 Abs. 4 SVN verwiesen. 

Nach dem Vollzug der »inkorporation« stellt die Resolution )2/34 vom 28. 1 r. '977 
deren Unwirksamkeit fest, da die Bevölkerung des Gebietes ihr Selbstbestimmungs­
recht nicht frei ausüben konnte. 

83 Vgl. Gowlbnd-Debbas, CollcClive ResponsC'S lO IlIeg.ll Aces In International Law (1990), 5. 287t.; ciie 
Sta3eenpraxi~ behandelt die Annexion OSe-TlnlOrS in ('rSll'r Linie al ~ Verstoß gegen das Selbstbestim­
mungsrecht und nicht als VerslOß gcge-n tbs Gewalt- und d~1S AntlC'xion ~vc rbQ l , bel dc:ncn das BI'~{l"hl'O 
einer sclbsundigen Nichc3nerkcnnungspOichr l n genommen Wird, Dorr (Frl. 44),5. 110 f. 

8, )'unteyn<, Au",. joum,1 uf Im<rn'I Mh;,. '5 (1'9')' 5. 170 (178) ; Hilpold (Fn. 16), S. 78 ; .blehnend , 
Chinkin, EJIL 4 (1993), S. 206 (2U); Judgt: Skubiszewski, djsseming opinion , East Timor, Judgmem. 
l.c.j. Repons 1995, S. 224 (261 f. paras. 122- 13 ). 

85 Su~he z.um Strcltsrand z. B. Zimmer, Gewaltsame territOriale Vcrandcrung(:n und ihre volkcrrecht.liche 
Lt.'gitimarion ( 1971) , S. 18-82; ablehnend Gloria In: IpsCll (Fn. 47), § 2) Rdnr. 6) ; gegen eine Konsolidic" 
rung bei bestehendem Anspruch auf Selbstbestimmung Hllpold (Fn . 16), S. 72 (., mit Einschrankungcn 
,uf S. 78 . 

86 Jcnnlngs/ Waus (Fn. So), ~ 1.75 , S. 705 U71 5 L; Scidl-HohcnvcJdern, Vrilkerrech[ (1994), Rdnr. 11 p; dc 
Visscher, 111ooric:s ce R~.lllte~ en Droit Intern;iliooal Public (l970), S. 226f. 

JOJ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-3-292 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:21:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-3-292


J 04 Die Resolutionen legen keine ausdrücklichc Verpflichtung zur Nichtanerkennung 
auf.S' Auch wenn beide VN-Organe darin übereinstimmen, daß kein wirksamer Akt 

der Selbstbestimmung stattgefunden hat," ist den Resolutionen kcine aus der Verlet­
zung des Selbstbestimmungsrechts resultierende Pflicht zu entnehmen, jegliche 
Gebictshoheit Indonesiens für Ost-Timor nicht anzuerkennen und demgemäß nur 
mit Portugal über das Gebiet zu verhandeln." Dies ergibt sich daraus, daß die Si­
cherheitsratsresolutionen zum einen nicht verbindlich nach Kapitel VII SVN ergan­

gen sind und zum anderen nicht in einer verbindlichen Sprache verfaßt sind, die eine 

Verpflichtung aus Art. 25 SVN zur Folge hätte. Sanktionen sind nicht empfohlen 
oder gar angeordnet worden.'o Begriffe wie Invasion oder Aggression werden nicht 
benutzt, um die indonesische Intervention zu charakterisieren. Die »Inkorporation« 

wird bis auf einige allgemein gehaltene Verweise auf die territoriale Integrität der 
Staaten nicht unter dem Gesichtspunkt des Annexionsverbotes betrachtet. Der Si­
cherheitsrat schien nicht bereit zu sein, Indonesien wegen der Verletzung des 

Gewaltverbotes zu verurteilen. 
Die Rechtswidrigkeit der indonesischen Intervention und Annexion spiegelt sich auch 
nur teilweise in der weiteren Entwicklung vor den VN wider. Der Sicherheitsrat hat 
sich seit 1976 nicht mehr mit der Situation in Ost-Timor beschäftigt. Zwischen 1975 

und 1982 hat die Generalversammlung regelmäßig Resolutionen über Ost-Timor ver­
abschiedet, jedoch mit schwindenden Mehrheiten!' Seither hat die Generalversamm­
lung keine Resolutionen mehr über Ost-Timor verabschiedet. Es bestand die Gefahr, 
daß die erforderliche Mehrheit nicht mehr zustandegekommen wäre." Die Ziclrich­

tung der Resolutionen änderte sich mit der Resolution 34/40 vom 21. TI. 1979. In ihr 
entfallen die Verweise auf das Gewaltverbot des Art. 2 Abs. 4 SVN und auf Art. 1 I 

Abs.3 SVN, der vorsieht, daß die Generalversammlung die Aufmerksamkeit des Si­
cherheitsrates auf Situationen lenken kann, die geeignet sind, den Weltfrieden zu ge­

fährden. Auch der Verweis auf die territoriale Integrität Ost-Ti mors entfällt. Weder in 
der Präambel noch im operativen Teil der Resolution wird entgegen der üblichen VN­
Praxis auf die früher verabschiedeten Resolutionen Bezug genommen. Die Resolution 
konzentriert sich auf die humanitäre Situation als Folge der Hungerkatastrophe in 
Ost-Timor. Die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts im Rahmen der VN bleibt 

aber als Forderung in den Resolutionen enthalten. Zwar erwähnt die1etzte verabschie­
dete Resolution 37/30 vom 23. [1. 1982 im operativen Teilnicht, daß das Volk von Ost­
TimorTräger dieses Rechts ist, sie bezieht sich aber wieder auf diefrüheren Resolutio­
nen. In der Entwicklung mag man Anzeichen dafür sehen, daß die Generalversamm­
lung die Inkorporation als Jait accompli betrachte!.9J 

87 Die Pn:axi s, . lirgliedstaaten eint' VerpflH"btung zur ichr:merkennung auhucrlegi:n, hat der Sicherheitsrat 
in den bllen Sud,hodesiens SIResl"7 (1965), 277([970), 288 (1970), p S (197.\), 42) (1978), 445 (1979), 
448 ( (979). der südafnk:ulIschtn homelands 402 (1976); des israelischen St L'h s-T3ge-Kricgl's 142 (1967); 
der Ausru(ung der Turkischen Republik Nord:t)' pern 54 1 (198 J) und der irakisehen Invasion in Kuwait 
662 (1 990) vl!rfolgt. 

88 Die M~hrheit der Staaten brachte in den Dcb:HIl:II im Dezember 1975 und Im April 1976 (SCOR, Joth 
Year, 1864th-1869th Meeting und J 1St Year, 190Xth 191 5th Meeting) z.um Ausdruck, daß das Selbstbe­
stimmungsrecht der Volker verletzt worden seI. Indone~il:ns PO~ili()n wurde allein von einigen arabischen 
und aSIatischen Stlaten untersrützt, 7... B. Stellungnahme des YcrtrClt'fS Malaysias, SCOR, 3 ISt Ycar, 
'9' nh Meeting, pans.12-Jo. 

89 East Timor, Ju dJ;mcnt, 1.c.j. Repons 1995, S. 90 (IOJ p:tra. 31). 
90 Im Fall des irak Ischen Einmarsches in Kuwait im AugLlSt 1990 verhang{c der Sicherheitsrat z. B. mit der 

ResoluCion 66 1 (1990) wirtschaftliche Zwangsmaßnahmt n nach K.lpitcl VIf SVN. 
91 AJRes/H8s (XXX) anj:;t'n . Ol m 12. 12. 1975 mit 72 7.U 10 Summen bei 43 Emh,\hungen; J 1/5) angen. am 

1.12.1976 mit 68:20=-49; p h 4 angell. am 28.11.19i7 mit 67:26:47) JJ / 39 lllgen.:tm IJ. 12. 1978 mit 
59:J I :44; 34/40 angcn. am 2r. 1 I. 1979 mit 62:J J :45; 35127 :lngen. am 11. I T. 1980 mit 58:)5 :46; J6/50 
:ln~cn. am 24. ] I. 1981 mit 54:42:46 und 37/JO angen. am 2J. 1 L 1982 mit 50:46:5°. 

92 Chinkin (rn. 84), S.lll Fn . 19· 
9J Cassese (fn. IJ), S. 2lJ. 
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Dennoch darf bei der Frage, ob ein rechtmäßige r Anspruch von der Staatengemein­
schaft aufrechterha.lten wird, nicht allein auf die Hauptorgane der VN zurückgegrif­
fen werden. Die Generalversammlung fordert t982 in ihrer letzten Resolution 37/30 
zu Ost-Timor den Dekolonialisicrungsausschuß auf, die Situation weiterhin als Pro­
blem der Dekolonialisierung zu betrachten. Die VN erkennen Portugal weiterhin als 
Verwaltungsmacht des Territoriums an. Ost-Timor wird weiterhin in der Liste der 
Hoheitsgebiete ohne Sclbstregierung nach Kap. XI, A rt. 73 SVN geführt.>< Seit 1977 
hat die portugiesische Regierung in ihrer Funktion als Verwaltungsmacht Ost­
Timors zwar jährlich den Generalsekretär informiert, daß sie auf Grund der Anwe­
senheit der indonesischen Streitkräfte nicht in der Lage war, ihrer Berichtspflicht 
nach Art. 73 c SVN nachzuko mmen.9s t994 aber wies Portugal in Ausübung dieser 
Pflicht auf Umstände hin, die einer von Indonesien behaupteten Verbesserung der 
Situation in dem Gebiet entgegenstehen. Portugal hat in den Gremien der VN seinen 
Protest gegen die Invasion Indonesiens aufrechterhalten, indem es auf die Rechts­
widrigkeit der »Inkorporation« durch Indonesien und auf die Verstöße gegen 
Menschcnrechte hingewiesen hat?' Durch die Resolution 37/30 wurde auch der 
Generalsekretär beauftragt, Gute Dienste zur Vermittlung zwischen den Parteien zu 
leisten. Unter seiner Schirmherrschaft wird seitdem der Dialog zwischen den Kon ­
f1iktparteien fortgeset z. t. Über die Aktivitäten bcrichtct der Generalsekretär an die 
Generalversammlung'7 Dcr Arbeit des Dekolonialisierungsausschusses und vor al­
lem den Vermittlungsbemühungen des Generalsekretärs kommt gegenwärtig die 
Schlüsselfunktion dafü r zu, die legitimen Bestrebungen des Volkes von Ost-Timor 
nach Selbstbestimmung z.u wahren-'s 

b) Haltung der Drittstaaten 

Die Reaktionen der Drittstaaten können in drei Gruppen unterteilt werden. Einige 
Staaten vertreten den Standpunkt, daß Ost-Timor rechtmäßig in Indonesien einge­
gliedert worden sei. Sie haben eine de iI,re Anerkennung der »Inkorporation« 
ausgesprochen. Zu diesen Staaten gehören u. a. Bangladesh, Indien, Iran, Irak, Jor­
danten, Malaysia, Ma.rokko, Oman, die Philippinen, Saudi Arabien, Singapur, 
Surinam und Thailand!' Andere Staaten vertreten die Ansicht, daß dem Volk von 
Ost-Timor weiterhin ein Selbstbestimmungsrecht z ukomme, verurteilen die Art und 
Weise der "Inkorporation«, aber akzeptieren ausdrücklich oder stillschweigend die 
indonesische Souveränität über Ost-Timor als Tatsache. Zu diesen Staaten gehören 
Kanada, Japan, Mauretanien, Neusceland, Papua Neuguinea, Schweden und die 
USA. Ihre Haltung kann als de facta Anerkennung gewertet werden. In den Fällen 
Kanadas, Neuseelands und der USA wird auch von einer de iure Anerkenn ung 
gesprochen. 'co Eine dritte Gruppe erkennt die »Inkorporation « weder de hae noch 

94 fase Tlmor. Workmg Paper Prcpared by rh e Secrecui:u. AiAC. 109ft 18717· 7- 1994. S. 2. para.}. 
95 l.B. AllS!>)) und Al48/ 1Jo. 
96 A/49/1 1)4; QUJrtln-S3nlos (Fn. 78), 5.26. 
97 Z.B. AlJ5/P4 und Also14J6. 
98 Anlaßlieh des achten Treffens zwischen Indonesi(,ll und Portugal im Juni [996 in Genf erklarre der 

lndonesischc AußenmimSler seine BCr(·jlsch3.ft, die Frage üsr-Timors wieder 'Ior den VN 1. U erortcm; 
The Jak:m" POSt. I}. 6.1996. 

99 Z. ß. Su~lIungn3hme des Vertreters Singapurs im 4- Komitee der GV, A/C.4/J7!SR.,), I j. 1,.1982, 
pua·52.· 

100 Kanadil : Secreury of Stale for Extern;tl Affalfs, House of Commons Dcbates. 10.,.199 1, S,1310, ab­
geck in: CYIL 30 (1992.). S. }66; USA : St:ucrrwnr bcforc (he Subcommmee On Asien "nd Pacific "flairs 
of [he Hou$(' Foreign Affairs COmm ltlee on 14.9. 1982., Ambassador Holdridge, abgcdl". in: DcpJ.rt­
ment of Statc Bulletin lh (1982), S. 29; so interprcrien von Großbrit<lnnien: Reply to:m oral question of 
Minister of St<ltC, Foreign and Commontllcllhh Office, HL Debs .• vol. 5)2, col. I I16: l.S. 11 . 1991111b­

gode. ;no BY1L 6, (1991). S. 569. 
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)06 de Jacto an. Die Mitgliedstaaten der EU und der WEU gehören zu dieser Gruppe.'o, 

Auch die Bundesrepublik Deutschland hat die »Inkorporation. Ost-Timors nicht 
anerkannt. '0' Im Juni [996 hat der Rat der Europäischen Union einen Gemeinsamen 
Standpunkt zu Ost-Timor festgelegt, in dem er unter Bezug auf die Aktiviräten der 

VN eine Regelung der Frage im Weg des Dialogs sowie die Einhaltung der Men­
schenrechte in dem Gebiet als Zielsetzung nennt .'O' 
Staaten der zweiten und dritten Gruppe haben jedoch Verträge mit Indonesien ab­
geschlossen, z. B. Doppelbesteuerungsabkommen, in denen das Gebiet Indonesiens 
in Übereinstimmung mit seinen eigenen Gesetzen definiert wird. 00, Zwar besreht im 

Völkerrecht der Grundsatz, daß die Ausdehnung der territorialen Anwendbarkeit 
von Verträgen auf alle Gebiete, über die die Vertragsstaaten Gebietshoheit ausüben, 
keine Anerkennung der rechtmäßigen Ausübung der Gebietshoheit bedeutet. 00' Seit 
der »Inkorporation « bedeutet aber jede Bezugnahme auf das Gebiet als Teillndone­

siens eine Anerkennung der indonesischen Befugnis, das Gebiet völkerrechtlich zu 
vertreten. '06 Seit [976 ist kein Vertrag mit Indonesien abgeschlossen worden, der 
einen Vorbehalt oder eine Definition enthielte, in der das Gebiet Ost-Timors aus dem 

territorialen Anwendungsbereich des Vertrages ausgeschlossen würde. Zwischen 
[976 und 1992 hat Indonesien in dieser Form Doppelbesteuerungsabkommen mit 31 

Staaten abgeschlossen und ist Venr.gspartei VOn 41 multilateralen Verträgen gewor­

den. Selbst Portugal hat dagegen nicht protestiert. '°7 Hierin kann ein Indiz dafür 
gesehen werden, daß die Staaten den status quo Ost-Timors anerkennen und nicht 
annehmen, daß die VN-Resolutionen Drittstaaten Verpflichtungen auferlegen, keine 

Verträge mit Indonesien abzuschließen, die das Gebiet Ost-Timors betreffen. 
Auf diese Weise trägt die Staatenpraxis zu einer Konsolidierung der indonesischen 
Position bei, auch wenn Indonesien vor allem wegen der Haltung der VN bis heute 

keinen wirksamen Titel auf Ost-Timor begründen kann. Die Anerkennung der in­
donesischen Souveränität über das Gebiet einerseits und die Unterstützung des 
Selbstbestimmungsrechts des Volkes von Ost-Timor andererseits geraten aber in ei­
nen Widerspruch zueinander. Die Anerkennung friert den >tatus q"o ein, während 
die Selbstbestimmung aufgeschoben wird.'os 

3. Ost-Timor vor dem Internationalen Gerichtshof 

Auch der Umstand, daß der Internationale Gerichtshof in Den Haag [995 mit dem 
Status Ost-Timors befaßt war, hat die Frage nicht klären können, welche Verpflich­

rungen DrittStaaten obliegen, wenn das Selbstbestimmungsrecht verletzt wird. 
Ebensowenig ist die indonesische Verhaltensweise gerichtlich beurteilt worden. 

lOT Mini ster of Srate, rco. He D .. ·bs. , vo l. P. col. 9° 1: 25- I. I 98'h abgcd r. 111 : BYI L Si (1984), s. 43'; 
Unterrichlung durch du:' dl'ulsche Delegation In der Versammlung der WEU uber die T:r.gung der Ver­
sammlung v. 1. bis S. Il. '991 in Paris, Entschließung 81 . BTpDr.s . ll/ nol, 9.}. 1992, S. 4' f. 

10l. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Verheyen und der Fraktion 
DI E GRÜNEN, BT-Drs. ,011'46. 5· 4· 1984. s. 3· 

103 Gcm~insamcr Standpunkt v. 15 . 6.1996 betreffend O St-Tlmof. vom R:n .lUrgrund von Anlke!.J. 2 des 
VC'rtr:1gt~ uber die Europaischc Union festgdcgl. EG -Amcsbbn Nr. L 16812. 

[04 Übcnidll hicr'"l:u bel Kneger (Fn-il ), S. ~91-l97 . 
105 Dochrin ~, ZanRV ' 7 (1967), 5.4 83 (488). 
[06 Pcll{'( LC.J., C~e Concerning EaSl Timor Public Sming, 7th Fcbn.J;lry 199~, eR 95/8, S. U; Bowett 

(cbd.). , Ih Fcbruary 1995. eR 95 / 10, S. 381. 
107 ArgcnuOIt:n 4 . ß. hat 1990 JUS Allbß SClneS Beitritts :t'.Utl1 ÜbereInkommt " zum SChUlZ der Ozonschicht 

{" l1i en Vorbehalt bi"zuglleh der Anwendu ng des Abkommens aur d,to F:t lkl"nd-Inseln :lI s br; tiS"du~m 
HoheilSgebieo abgegeben, BYIL 61 ('990),5.555. 

108 Judge SkubiszewskJ (Fn. 8-1), 5.268 para. 141. 
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a) Abschluß des Timor Gap Treaty 

Australien und Indonesien sch lossen 197' und 1972 Verrräge über die gemeinsamen 
Seegrenzen ab. Das Gebiet zwischen A ustralien und Ost-Timor war davon nicht 
erfaßr. Verhandlungen mit Portugal blieben erfolglos.,o9 Mit der Aufnahme der Ver­

handlungen über die Seegrenzen am '4.2.1979 erkanme Australien die »Inkorpora­
tion« de ;ure an, wobei es die An und Weise der »Inkorporatioo « in den Erklärungen 
bedauerre."o 1989 schlossen Indonesien und Auslralien einen Vertrag über die ge­
meinsame Ausbeutung des zwischen Ost-Timor und der australischen Küste liegen­
den Festlandsockels ab. '" In der Präambel und in Arr. 2 des Vertrages wird 
Ost-Timor als Provinz Indonesiens bezcichner. " .. Portugal hat gegen die Verhand­
lungen unter Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht des Volkes von Ost-Timor und 
seinc eigenen Rechte als Verwalrungsmacht protestiert und schließlich eine Klage vor 
dem IGH anhängig gemachr. "J 

b) lndonesien dis notwendige dritte Streitpartei 

Portugal behauptete die völkerrechtLiche Verantwortlichkeit Australiens für den Ab­
schluß und die Umsctzung eines Vertrages mit Indonesien, der die Erforschung und 
Ausbeutung des Festlandsockels zwischen Ost-Timor und Australien zum Gegen­
stand hat, sowie für weitere Verhandlungen über die Bcstimmung der Seegrcl1zen in 
diesem Gebier. Mit einer Mehrheit von 14 zu 2 Stimmen hat der Gerichtshof die 
portugiesische Klagc mangels Jurisdiktion abgewiesen.'" Materielle Rcchtmäßig­
keitsfragen hat der IGH nicbt erörtert. 
Der IGH kann kein Urreil über die Rechtmäßigkeit des Verhaltens eines Drittst.ates 
fällen, wenn dieser Staat nicht seine nach Art.}6 Abs. t IGH-Statuc erforderliche 
Zustimmung zur Jurisdiktion des Gerichtshofs abgegeben har.Indonesien selbst hat 
sich der Gerichtsbarkeit des IGH nicht unterworfen. Jeder Beurteilung des VerhaJ­
tens Austral.iens hätte aber eine Untersuchung der Rechtmäßigkeit der indonesi­
schen Vorgehensweise als eigentlichem Kern des Streites vorausgehen müssen. Das 
sogenannte Morr.ctary Gold-Prinzip gelangte zur Anwendung. Auch wenn das 
Selbstbestimmungsrecht als eine wesentliche Norm des geltenden Völkerrechts mit 
Wirkung erga omrr.es anerkannt ist, muß die Geltung dieses Rechtes von der Frage 
der Jurisdiktion des IGH unterschieden werden."! 
Zwar liel~ der IGH den Fall an der fehlenden Gerichtsbarkeit scheitern, aber er traf 
dennoch einige bedeutende materiellrechrliche Feststellungen: Erstens bestätigte er, 

109 1973 Ausll. T. S. N o. J I und 1973 Ausd. T. S. No. )2; vgJ. ManinlPick.::rsgi ll, Harvard Iotn'l L.J . J2 
( ' 991), s. 566. 

110 .. The ncgoti:uions whcn (hcy nan, Will signify de iure recognition by Ausrrali3 of [he Indones.3n 
IncorpolCltlon of E:J.sr Timor. .. Announc<.'ment made by Minister of Forcign Afh irs, Ij. 12. 1978, ab· 
gcd r. in : Australi3n Year Book Inm" L1W 8 (197S-8o), S.1:81. 

1II Abgcdr. m: ILM 1:9 (1990), S. 47S- B7j Ausnalien SClZte den Vertrag 1990 um: AustT.llian Petroleum 
(AustrOt lia-I ndonesia Zone cf Cooperallofl ) Act '990. No.)6 of 1990; sidl(, zur in ntr$(Jlt1ichen Ober­
pru fung (/(.'r Rechtmaßighu des Vl'nrages in Austr:lIJ(."f1: Finger.\ld, rCLQ <44 (1995). S. 6.1)-649-

1[1 In den oben gl'n:lI1nten Doppelbt.'sreucrungubkommen d:\gegen wird das Gebiet rndonesicn.~ nur in 

Ubereinstlmmung: mit semen eigenen Geseu.t'n defmlcrt. 
11 J r.C.J., ase Conc.:crnlng E~lSt Timor. Applic:Hlon InstjrU[ing Proceedings of rhe Goycrnment the Por­

tugucse Republic, filcd in rhe Regisrry of the COUrt, 2.2 . 2.J991; ::.bgedr. bel: Kncll\:r (Fn .-4), 
S.)7 ' - }76. 

114 E,lS t Timor, Judgmenc, I.C.J. ReporLS '995. S.90 (106 para. J8). 
1'5 East Timor, Judgml'nt, I.C.j. RepQr!s '995.5.90 ( IOl p~n.s . .!Sr.); das Prmzip ist cr!'itmrus 1m Pali' 

Monct:l.ry Gold Rcmoycd (rom Rome m 1943. I.C J. Rcports 1954, S. Jl angewendet worden ; siche 
hjenu Cb inkjn, ICLQ 45 ([996), S. 7' 2 (7171.); Jau,nn", RGDTP .00 ([ 996), S. 67) fl.; Z"nm<munn, 
Z,oRV 55 ('995 ), S. 105' fI. 
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J08 daß das Volk von Ost-TimorTräger des Selbstbestimmungsrechts ist. Zweitens stellte 
der lGH fest, daß die Resolutionen keine Nichtanerkennungspflicht für die Mit­
gliedstaaten der VN begründen. Fragen des Verstoßes gegen das Gewal.tverbot 
wurden nicht erörtert,'" weil Portugal sein Klagevorbringen auf die Frage des 

Selbstbestimmungsrechts des Volkes von Ost-Timor, die Pflichten von Drittstaaten 
einem Träger des Selbstbestimmungsrechrs gegenüber und auf Portugals Status als 
Verwaltungsmaeht beschränkt hatte. Drittens hob der IGH hervor, daß aus dem 
Festhalten an dem Status PortUgals als Verwaltungsmacht des Gebietes nicht die 

Schlußfolgerung gezogen werden könne, daß Drittstaaten nur mit Portugal Verträge 
über das Gebiet abschließen dürften. "7 Schließlich betonte der Gcriclmhof mehr­
mals, daß weiterhin für die bei den Streitparteien das Volk von Ost·Timor Träger des 
Selbstbestimmungsrechts ist und das Gebiet trotz der de iure Anerkennung auch für 
Australien ein Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung bleibt. ,,8 

Zwar mag es unbefriedigend erscheinen, daß der IGH Indonesiens Verhalten auf 

Grund des Monelary Gold-Prinzips nicht rechtlich überprüft hat, aber es handelt 
sich dabei um eine norwendige Konsequenz des Gefüges der internationalen Ge­
richtsbarkeit, die weder zwingend noch umfassend ist . 

4. Fortbestand als portugiesisches Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung 

Die Untersuchung statusrechtlicher Fragen hat ergeben, daß Ost-Timor den völker­
rechtlichen Status eines portugiesischen Hoheitsgebietes ohne Selbstregierung im 
Sinn des Kapitel XI SVN beibehält. Der Dekolonialisierungsprozeß ist noch nicht 
beendet. Das Volk von Ost-Timor hat das Recht auf freie Selbstbestimmung. Die 

Pläne der einzelnen politischen Gruppierungen sehen eine langfristige Lösung des 
Konflikts in der Zuerkennung eines höheren Grades an Autonomie durch lndone­
sien vor, der schließlich zu einem Referendum über die Unabhängigkeit unter der 
Überwachung der VN führen soll.' '9 Das Beispiel Eritreas zeigt dabei, daß durch ein 

international unterstütZteS Referendum eine friedliche Konfliktlösung erzielt wer­
den kann. Jedoch tritt hier wieder ei n wesentliches Problem der Anwendbarkeit des 

Selbstbestimmungsrechts zutage: die Frage nach der Ermittlung des Rechtsträgers. 
Bevor ein Referendum organisiert werden kann, muß klar sein, wer zur Gruppe der 
Berechtigten, wer zum Volk gehört.' '0 Die Umsiedlungsst.rategie und die von Men­

schenrechtsorganisationen verurteilte Bevölkerungspolitik lndonesiens gefährdet 
die eigene Identität des Volkes und trägt erheblich dazu bei, das historische Unrecht 

zu konsolidicren. 1l1 

116 Zur Frage der bestehenden Nichlanerkennun?~pnicht auf Grund des Verstoßes gegen das Gewallver· 
bOL: Judgc Skuhi:;7.cw~ki (Fn.84), 5.161 r. p;U3S. I22-[B. 

117 E;t~t Timor, judgml'lIt, LC.J . ReportS 199 5, 5.90 (103 f. paras. 31 f.). 
118 E~st Timor,judgmcllt . l.C.j. Reporu 1995, S. 90 (105 para. J7); zur rechtlichen Widerspnichlichkci t der 

aust r:,lisd, en Positiontn: judg(· Wccramamry, dissttHing opinion, fast Timor, judcemcnt, LC.j. Re­
pons 1995, S, 139 (2.01 L); judgc Skubiszewsk.i (Fn. 84), S.160f. paras. 117- 11J. 

119 Punkt 5 des Offenen Briefes des Msg. Belo v. Juli 1994; Ramos Hortd, East Timor : The Struggle for 
Sdf~Dctemlin:u:ian and jts Future in Southeas t Asia, Ansprache vor dem Royal Institute of Intemauonal 
Afbirs. Ch:uham Hause, I.tllldon 2) . " . 1996. 

120 Trotz grundsatl.lieher f.ini):iung bestehen ".ur Zeit 7.. B. kcine konkreten Auss iebtcn, daß CIn Referendum 
unt(:r Überwachung der VN in dcr Wesisanara t;lts:lchlich dl..lrchgefuhrt wird, da eine Ei n.igung über die 
Abstimmungsbcrechtigten nicht errcicht werden kann ; S/Reshos6 v. 16.5.1996; sowie A i Res/ s 11143 
v. 10.2 . t997. 

12. t Stellungnahme der East Tlmor Alert Nctwork. GAOR, Special Committcc, J4J5th Meeting, I}. 7· 1994. 
AlAC. IC9/PV. 14)\, S. 79· 
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VI. Wirksame Umsetzung des Anspruchs auf Selbstbestimmung 

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist trotz aller juristischer Auslegungsprob­
leme gerade im Dekolonialisierungskontext hin reichend klar definiert, um auch bei 
der Anwendung im Einzelfall zu rechtlich begründeten Lösungen zu führen. Den­
noch wird jede Partei bemüht sein, die rechtliche Beurteilung ihres Handelns durch 
Dritte mit ihren eigenen Argumenten zu beeinflussen. Damit wird sie aber nur er­
folgreich sein, wenn sie sich im Rahmen des rechtlich Vertretbaren hält. Denn selbst 
in Fällen, in denen die Anwendung einer rechtlichcn Regel nicht zu einem eindeuti­
gen Ergebnis führt, ist jedenfalls eine Grenzziehung zwischen vertretbaren und nicht 

mehr vertretbaren Entscheidungen möglich. '" Damit liegt das Problem aber nicht in 
der Anwendbarkeit der Rechtsnorm, sondern in der Struktur des Völkerrechts, das 

als dezentrales Recht seltcn letztverbindliche Entscheidungen zentraler Organe er­
laubt, die zwangsweise durchsetzbar wären. "J Der Beurteilungsspielraum und die 
Vielfalt der die rcehtliche Beurteilung vornehmcnden Aktcure führen zu Durchsetz­
barkeitsproblemen des Anspruchs, die durch den fehlenden politischen Willen 
sowohl der betroffenen Staaten selbst als auch dritter Staaten und der internationalen 

Organisationen verstärkt werden.'" Ein besonderes Instrument, die Durchsetzung 
völkerrechtlicher Normen zu gewährleisten, ist die Nichtanerkennungspflicht. "i 
Daß die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts keine völkergewohnheitsrechtliche 
Nichtanerkennungspflicht nach sich zieht, ist einer der rechtlichen Gründe für die 
fehlende Durehsetzbarkeit dieses Rechtssatzes. 
Daher wird eine Lösung des Konflikts auch künftig an das Vorhandensein eines 

entsprechenden politischen Willens einflußreicher Staaten geknüpft sein und eine 
Aufgabe für die poJjtischen Organe der VN bleiben. ,,6 Die Gefahr besteht, daß die 
Staaten welt den status qua Schritt für Schritt akzeptiert und schJießlicrr rechtlich 
anerkennt. Um so wichtiger erscheint es daher, den Konflikt in Ost-Timor durcrr 
Maßnahmen, wie z. B. die Verleihung des Friedensnobelpreises 1996 gemeinsam an 
den katholischen Bischof von Ost-Timor, Carlos Felipe Ximenes Belo und an den im 
Ausland lebenden Vizepräsidenten des "Nationalen Widerstandsrates« (CNRM) 

Jose Ramos Horta in das Bewußtsein der internationalen Öffentlichkeit %.U rücken, 
um einen möglichen Konsolidierungsprozeß zu verhindern. 

122 L:trenz, MethodEnlehre der Rechtsw jjsrnschaJt (1979). S. 281 r. 
123 DahrnJDelbruckf\\lolfrum, Volkcrrccht, Bd.l!" s. 4j. 

" 4 C""cse (Fn. I) , 5. '4); Hil pold (rn. 16), S. 77· 
12 ) D,hm/Delbrtick/Wolfrum, (rn. "), 5.96f. 
126 C<lSSr S l~ (Fn.13). S.)44 f. 
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